MATEŘSKÁ ŠKOLA A SPECIÁLNĚ PEDAGICKÉ CENTRUM JIHLAVA,
Demlova 28, Tel. 567 323 512, email: smsjieznam.cz
INFORMATION ŰBER DIE ZAHLUNGEN im Schuljahr* 2009/2010
Zahlung des Kindergartengeldes  -  immer bis zu dem 15. Tag des vorherigen Monats
1. Per Inkasso von einem Konto der Česká spořitelna auf Kontonummer: 0100355191/0800

2. per Dauerauftrag von einer anderen Bank auf das Konto bei Volksbank CZ, Kontonummer: 4050005318/6800
Monatliche Höhe des Kindergartengeldes:                                                              400,- Kč/Monat

Vom Zahlen des Kindergartengeldes befreit ist:

· der gesetzliche Vertreter, dessen Kind bis zum 31.8.2004 geboren ist (das Kind vor der Einschulung ist und diese auf das Folgejahr verschoben wurde)
· der gesetzliche Vertreter, der einen Sozialbetrag bezieht nach §20 und 22 des Gesetzes Nr. 117/1995 der Sammlung über die staatliche Sozialunterstützung im Einklang der späteren Vorschriften
· die Person, die das Kind persönlich pflegt und Pflegeelterngeld bezieht

Zahlung des Kindergartengeldes  -  immer bis zum 15. Tag des Vormonats
1.
Per Inkasso von einem Konto der Česká spořitelna auf Kontonummer: 0100350411/0800

2.
per Dauerauftrag von einer anderen Bank auf das Konto bei Volksbank CZ, Kontonummer: 9021 – 1466090399/0800

	Vorschüsse für das Kostgeld – Preisliste:      
	Kostgänger 3-6 Jahre       
	Kostgänger 7-10 Jahre

	Brotzeit („Gabelfrühstück“)
	7,- Kč
	7,- Kč

	Mittagessen 
	14,- Kč
	16,50 Kč

	Brotzeit („Nachmittagsjause“)
	5,- Kč
	5,- Kč

	Getränkevorsorgung
	1,- Kč
	1,- Kč

	Halbtagsbesuche (ohne die Nachmittagsjause)
	450,- Kč
	500,- Kč

	Ganztagsbesuche (mit der Nachmittagsjause)
	550,- Kč
	600,-Kč

	5 Tage im Monat
	140,- Kč
	150,- Kč


Hinweis!!!
Je nach der Art Ihrer Bank wählen Sie bitte die Form der Monatszahlungen (ČESKÁ SPOŘITELNA nur in Form des Inkassos bei Kostgeld und Kindergartengeld, andere Banken nur in Form des Dauerauftrages). Bei den Inkassozahlungen für das Kostgeld legen Sie am besten ein Limit von 600,- Kč fest. Beim Einrichten eines Dauerauftrages geben Sie bitte das Datum der wiederholten Űberweisung auf den 15. Tag im Monat und gleichzeitig auch die Unterbrechung der Zahlungen für die Monate Juni und Juli (Zahlungen im Juli und August) wegen der Sommerferien.
Bitte beachten! Die o.a. Kontonummern für die Inkassozahlungen sind nicht identisch!!!!

Bei den bezahlten Vorschüssen für Kostgeld ist 2x im Jahr eine Verrechnung der Űberzahlungen durchgeführt (zum 30.6. und zum 31.12.). Eventuell entstehende Rückstände werden individuell in Bargeld bei dem Ökonomen der Schule spätestens im Monat, in dem die Rückstände entstanden sind, bezahlt. Höhere Űberzahlungen der Vorschüsse aus dem Grunde der langfristigen Anwesenheit des Kindes (z.B. wg. Krankheit) werden auf Anfrage der Eltern individuell ausbezahlt, je nach Absprache per Űberweisung oder bar.
Falls die Zahlung für Kostgeld oder Kindergartengeld nicht rechtzeitig auf das zuständige Konto des Kindergartens gutgeschrieben wird, werden diese Zahlungen von den Eltern in bar eingefordert.
Im Fall der Erkrankung des Kindes ist es nötig, die Kindergärtnerin anzurufen und das bestellte Essen abzubestellen. Falls Sie das nicht tun, wird Ihnen für das Kostgeld berechnet.
Die nötigen Formulare für die Einrichtung der Inkassozahlungen oder der Daueraufträge sind in der Büro der Direktorin oder bei dem Ökonomen des Kindergartens verfügbar.
* Mit Schule, Schuljahr etc. ist jeweils der Kindergarten, das „Unterrichtsjahr“ usw. gemeint.


